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§ 37 HSG Wirtschaftsbetriebe

HSG - Hochschulerinnen- und Hochschtilerschaftsgesetz 2014

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 06.11.2025

1. (1)Die Osterreichische Hochschiilerinnen- und Hochschiilerschaft und die Hochschiilerinnen- und
Hochschulerschaften sind berechtigt, im Interesse der Studierenden Wirtschaftsbetriebe in Form von
Kapitalgesellschaften zu flihren oder sich an Kapitalgesellschaften zu beteiligen. Die Berechtigung zur Fihrung
von Wirtschaftsbetrieben und zur Beteiligung an Kapitalgesellschaften bedarf der Genehmigung der
Bundesministerin oder des Bundesministers. Diese ist zu erteilen, wenn diese im Interesse der Studierenden
wirtschaftlich, zweckmaf3ig und sparsam gefuhrt werden kénnen.

2. (2)In den Satzungen der Kapitalgesellschaften ist die Einrichtung eines Aufsichtsrates vorzusehen.

3. (3)Die Geschaftsfuhrerin oder der Geschaftsfihrer bzw. der Vorstand des jeweiligen Wirtschaftsbetriebes hat
jahrlich sowohl den Jahresabschluss gemaf3 88 193 ff, den Lagebericht gemal? 88 243 ff, den Prifungsbericht
gemal § 273 und den Bestatigungsvermerk gemaR § 274 des Unternehmensgesetzbuches - UGB, dRGBI.

S 219/1897, der Kontrollkommission durch Briefsendung und in elektronischer Form spatestens vier Monate nach
Abschluss eines Wirtschaftsjahres vorzulegen. Die Steuerberaterin oder der Steuerberater ist hinsichtlich der
auftragsgemalien Erstellung des Jahresabschlusses und die Wirtschaftspriferin oder der Wirtschaftsprufer ist
hinsichtlich der Erstellung des Prifungsberichtes und des Bestatigungsvermerkes gegenuber der
Bundesministerin oder dem Bundesminister und der Kontrollkommission von der Verschwiegenheitspflicht
entbunden. Uberdies sind der Kontrollkommission jahrlich im Vorhinein die Jahresbudgets in elektronischer Form
zu Ubermitteln.

4. (4)Die Geschaftsfuhrerin oder der Geschaftsfuhrer bzw. der Vorstand des jeweiligen Wirtschaftsbetriebes hat die
dem Aufsichtsrat zu erstattenden Jahres-, Quartals- und Sonderberichte (8 81 des Aktiengesetzes 1965, BGBI.

Nr. 98/1965, § 28a des GmbH-Gesetzes, RGBI. Nr. 58/1906) und die Protokolle der Aufsichtsratssitzungen auch
der Kontrollkommission unverzuglich in elektronischer Form zu Gbermitteln. Die Geschaftsfuhrerin oder der
Geschaftsfuhrer bzw. der Vorstand des jeweiligen Wirtschaftsbetriebes hat der Kontrollkommission auf ihr
Verlangen schriftliche und miindliche Auskuinfte zu erteilen und auf Verlangen Einblick in die Blicher und
sonstigen Aufzeichnungen zu gewahren.

5. (5)Die Kontrollkommission kann die Erlassung einer Verordnung durch die Bundesministerin oder den
Bundesminister zur naheren Regelung der Erstellung von Jahres-, Quartals- und Sonderberichten der
Wirtschaftsbetriebe beantragen, wobei diese Verordnung insbesondere Gliederungsschemata zu enthalten hat.

In Kraft seit 01.07.2021 bis 31.12.9999


file:///
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deutsches_Reichsgesetzblatt_1897_023_219.jpg?uselang=de
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1965_98_0/1965_98_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=BgblAlt&Bgblnummer=58/1906&SkipToDocumentPage=True

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deutsches_Reichsgesetzblatt_1897_023_219.jpg?uselang=de
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=BgblAlt&Bgblnummer=58/1906&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 37 HSG Wirtschaftsbetriebe
	HSG - Hochschülerinnen- und Hochschülerschaftsgesetz 2014


